Umlaufbeschluss: .

Anderung der Beitrags-, Gebiihren-, Honorar- und Strafenordnung (BGHSO) VLW

6.2 Strafen gemaR Spielerpassordnung (SLO)
6.2.1 Gegen Vereine
6.2.1.1 wegen fehlerhafter Angaben in der Spielerlizenz gem&R SLO 3.2.2,3.2.3, 6.1 von 50,00 bis zu 500,00
6.2.1.2 wegen fehlerhaften Angaben in der Spielerlizenz gemaR SLO 4.9.1, 6.3, 6.1 von 100,00 bis zu 1.000,00
6.2.1.3 wegen Splelens mlt 2 oder mehr Spielerlizenzen, mit gefalschter Spielerlizenz oder mit falscher von 500,00 bis 2u 3.000,00
Spielerlizenz gemal SLO 6.4, 6.1
Kann-in-FEallen 6212 und 621 in rschulden-di ,4. ! ‘—u if roh A;
8221 gelten-fiirdi n-di gen-Regelungen-ei hlieRlich prechend siche 6212 und 6213
6.2.2 Vereins- und Spielersperren sowie Sperren gegen Einzelpersonen
Kann in Fallen von 6.2.1.1, 6.2.1.2 oder 6.2.2 ein Verschulden des Vereins, des Spielers oder
6.2.23 einer fiir den Verein handelnden Person nachgewiesen werden, kénnen durch den Staffel- bzw.
o Spielleiter in Abstimmung mit dem verantwortlichen Spielwart Spiel- und Amtssperren wie folgt
ausgesprochen werden:
62231 gegep Vﬂereme Spielsperren fiir alle oder einzelne Mannschaften (Jugendmannschaften sind bis zu 6 Monate
dabei méglichst von Sperren auszunehmen)
6.2.23.2 gegen Spieler Spielsperren bis zu 6 Monate
6.2.23.3 gegen fir den Verein handelnde Personen Amtssperren bis zu 6 Monate
6.2.23.4 Im Wiederholungsfall jeweils bis zu 2 Jahre
6.4 Sperre von Spielpersonal gemaR 4.1 IVSR
6.4.1 Zweimalige Bestrafung (rote Karte) innerhalb eines Spieljahres sowie jede weitere Bestrafung innerhalb eines Spieljahres Sperre fiir ein Pflichtspiel
6.4.2 Hinausstellung Sperre fiir 2 - 4 Pflichtspiele
6.4.3 Disqualifikation Sperre fiir 3 - 6 Pflichtspiele
6.4.4 Tatlichkeiten vor, wahrend oder nach dem Spiel, die vom Schiedsgericht nicht wahrgenommen wurden Sperre mindestens 3 Pflichtspiele
845 b-dem-2\orfall halb pielj —d Bestrafung h-6.4-2 bis 6-4-4-fithrtist die-dortj il geseh
Sperrdaverzu-erhdhen—
845 m h P gelt h-iiber-das ilig pieljahrhi
6.4.5 Verursacht die Anhangerschaft einer Mannschaft einen Spielabbruch, so verliert die Mannschaft das Heimrecht zu Gunsten des mindestens 2 Pflichtspiele
o jeweiligen Gegners
6.4.6 Bei Unkorrektheiten nach Spielschluss, die wahrend des Spiels nach 6.4.2 bis 6.4.3 zu einer Sperre gefiihrt hatten, sind diese
6.4.7 Bei Wiederholung von 6.4.2 bis 6.4.6 ist die Strafe zu erhhen. Sie kann fiihren bis zur Sperre bis Ende des Spieljahres
648 Bei hv"df Aht’ der-Fi bleib hat derl fesk hﬁQ‘O‘Qv'I Dt n? d Kad hat d-1-bi Pl v“
6490 Spiclverbotei : gon Nickth ang o pich - orhab TNrYa) Spickerbot fur die D a rab G o
648 All L h Qp 127 nglfn uch-uberd. ; ":, P 'J'L hinay
7. BuBgeldkatalog
77 Zuriickziehen von M haften (Verzicht, SO 9.1.6),

nach Meldeschluss dem-10-Mai-des-Jahres, auer Mannschaftsbeitragszahlung:




	Redaktionelle Änderungen

